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 Veröffentlicht am 26.06.1963

Norm

AußStrG §9 E5

Rechtssatz

Ein Nachlaßgläubiger hat nicht das Recht, einen Beschluß des Verlassenschaftsrichters, durch den die Veräußerung

von Nachlaßgegenständen unter gewissen Bedingungen angeordnet wird, anzufechten.
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